
Grambek, 10.10.2025 

                                                                                                          

Platzregeln des Golf-Club Gut Grambek e. V.  
 

 

1. Aus (Regel 18.2)  
    AUS wird durch weiße Pfähle oder den Platz umgebende Zäune  
    Gekennzeichnet (Pfähle und Zäune sind bereits im aus). Sofern weiße  
    Linien die Platzgrenzen kennzeichnen, gelten diese.  
    Der mit einem Zaun umgebene Bereich zwischen den Bahnen 13 und 14 ist ein  
    AUS und darf zum Schutz der Neuanpflanzungen nicht betreten werden. 
 

2. Penalty Areas (Regel 17) 
    Die Grenzen sämtlicher Penalty Areas sind durch rote oder gelbe Pfähle 
    gekennzeichnet. Sofern Linien vorhanden sind, gelten diese. 
 

3. Spielverbotszonen (Regel 2.4) 
a) Die mit roten Pfählen und grünen Köpfen gekennzeichneten Heckenrosenbeete an  
    den Bahnen 4 und 17 sind als Penalty Area Spielverbotszonen. Das Betreten ist  
    untersagt. Es ist nach Regel 17 zu verfahren. 
b) Alle Ameisenhaufen auf dem Platz sind als ungewöhnliche Platzverhältnisse  
    Spielverbotszonen mit Betretungsverbot, von denen straflose Erleichterung nach  
    Regel 16.1 gewährt wird. 
 

4. Ungewöhnliche Platzverhältnisse (Boden in Ausbesserung, unbewegliche    
    Hemmnisse) (Regel 16.1)  
a) Boden in Ausbesserung ist durch weiße oder blaue Linien und/oder blaue Pfähle 

gekennzeichnet. Ist beides vorhanden, gilt die Linie.  
b) Erleichterung wird nicht gewährt, wenn lediglich die Standposition durch ein Loch, 

Aufgeworfenes oder den Laufweg eines Tieres behindert ist.  
c) Auch ohne Kennzeichnung ist folgendes Boden in Ausbesserung:  

- Frisch verlegte Soden  
- Mit Kies verfüllte Drainagegräben  

d) Der Spieler darf Erleichterung nach Regel 16.1.b in Anspruch nehmen, wenn ein   
    unbewegliches Hemmnis auf seiner Spiellinie liegt, und innerhalb von zwei  
    Schlägerlängen vom oder auf dem Grün und innerhalb von zwei Schlägerlängen  
    vom Ball entfernt liegt. Es gilt Musterplatzregel F 5.1. 
      
5. Autonomer Mäher 
   Wird ein ruhender Ball durch den autonomen Mäher bewegt, so ist dieser an die ursprüngliche    
   Stelle straflos zurückzulegen. Wird ein liegender Ball durch den Mäher beschädigt, darf er  
   straffrei ersetzt werden. Trifft ein sich bewegender Ball den Mäher und prallt dieser ab, so  
   muss er gespielt werden, wie er liegt. 
  

6. Strafe für Verstoß gegen eine Platzregel:  
    Sofern die Regeln keine andere Strafe vorsehen, gilt:  
    Strafe für Verstoß gegen eine Platzregel: Grundstrafe 
 

7. Benutzung eines E-Carts 
    Bei handicaprelevanten Turnieren ist die Benutzung eines E-Carts nur gegen    
    Vorlage eines ärztlichen Attestes zulässig (Mitfahrer benötigen auch ein Attest) 
 
8. Kahlstellen 
    Kahlstellen gelten als ungewöhnliche Platzverhältnisse. 
    Im Gelände: liegt ein Ball auf einer Kahlstelle oder berührt diese, so darf der Spieler straflose  
    Erleichterung nach Regel 16.1b in Anspruch nehmen 
    Auf dem Grün: liegt der Ball auf einer solchen Stelle oder berührt diese, darf der Spieler straf- 
    Lose Erleichterung nach Regel 16.1d in Anspruch nehmen. 
 
Hinweis: Rückgabe der Zählkarten in der Scoring-Area  
Die Zählkarte gilt als abgegeben, wenn der Spieler diesen Bereich (Sekretariat) verlassen hat. Es 
wird dringend empfohlen, dass jeder Spieler seine Karte persönlich abgibt, um evtl. 
Missverständnisse zu vermeiden. 

 


